
Nachweise für innergemeinschaftliche Lieferungen: 
Gibt es Alternativen zur Gelangensbestätigung? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

innerhalb der EU hindern Sie weder Zölle noch die Umsatzsteuer an grenzüberschreitenden Warenlieferun-
gen. Rechnungen an unternehmerische Kunden im EU-Ausland können Sie grundsätzlich netto ausstellen. 
Eine zentrale Voraussetzung für die Steuerfreiheit als „innergemeinschaftliche Lieferung“ ist, dass Sie dem 
Finanzamt eindeutig und leicht nachprüfbar beweisen können, dass die Ware auch tatsächlich in den ande-
ren EU-Staat gelangt ist. Dazu bietet sich die „Gelangensbestätigung“ als Standardlösung an, mit der Ihr 
Abnehmer den Empfang der Ware bestätigt.  

Daneben sind weitere - von der Transportart abhängige - Alternativnachweise zulässig, die aber nicht direkt 
als eindeutig und leicht nachprüfbar gelten (außer in sog. Abholfällen). Möchten Sie einen Abnehmer also 
nicht mit der Gelangensbestätigung behelligen oder liefern Sie nur gelegentlich an EU-Kunden, können Sie 
ggf. auf Frachtbriefe, Spediteursbescheinigungen oder Tracking-and-Tracing-Protokolle zurückgreifen. Es ist 
sehr wichtig, eine passende und rechtssichere Lösung für Ihre EU-Exporte zu finden, denn bei fehlerhaftem 
oder fehlendem Nachweis droht Ihnen der nachträgliche Wegfall der Steuerfreiheit. Und dies kann zu Nach-
zahlungen von 19 % Umsatzsteuer führen. 

 

Mit unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie sich einen ersten Überblick über 
die wichtigsten Nachweismöglichkeiten und die Anforderungen an die einzelnen Alternativen 
verschaffen. Bei Unklarheiten und Sonderfällen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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